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Ar. 279.

Verordnung für den Freistaat Oldenburg auf Grund des § 9 Absatz3
des Reichsgesetzes gegen die Kapitalflucht vom 24 . Dezember 1920.

Oldenburg , den 30 . August 1922.

Auf Grund des § 9 Absatz3 des Reichsgesetzes gegen
die Kapitalflucht vom 24. Dezember 1920 bestimmt das
Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Reichsminister
der Finanzen, daß die nachstehend genannten Anstalten, ab¬
weichend von der Vorschrift des Z 9 Absatz1, Depot- und
Depositengeschäfte im Sinne dieses Gesetzes(§§ 10 und 11)
oder ihnen gleichgestellte Geschäfte geschäftsmäßig betreiben
dürfen:

1. die Staatliche Kreditanstalt in Oldenburg,
2. die Gemeindesparkasse in Visbek,



3 . die Amtssparkasse für das Amt Friesoythe in
Friesoythe,

4 . die Sparkasse der Stadt Lohne,
8 . die Sparkasse der Stadt Vechta,
6 . die Sparkasse der Stadt Wildeshausen i . O.

Oldenburg , den 30 . August 1922.

Staatsministerium.

Tantzen . Vr . Driver.

Zimmermann.
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